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Liebe Mitarbeiterin
Lieber Mitarbeiter

Die Stadt Bern ist einzigartig: Hauptstadt und politi-
sches Zentrum der Schweiz, Kantonshauptstadt, 
Unesco-Weltkulturerbe, Brücke zwischen Deutsch-
schweiz und Romandie, Sitz von Botschaften und 
internationalen Organisationen sowie der grossen 
Service- Public- Unternehmen. Bern ist Wohnstadt, 
Kulturstadt, Wirtschaftsstadt, Tourismusstadt, Sport-
stadt und Bildungsstadt.

Entsprechend vielfältig präsentiert sich die Stadtver-
waltung: Von der Freiraumplanung über die Strassen-
reinigung und die Volksschulen bis zur Finanzverwal-
tung und zum öffentlichen Verkehr. Diese Aufgaben 
werden Sie in Kontakt bringen mit den Menschen in 
dieser Stadt – mit Einwohnerinnen und Einwohnern, 
Fachleuten, Kulturschaffenden, Jugendlichen, Politi-
kerinnen und Politikern oder Medienschaffenden.

Der direkte Kontakt zur Bevölkerung ist ein Qualitäts-
merkmal der Stadtverwaltung Bern. Deshalb sind 
Ihre Dienstleistungsbereitschaft, Ihre Freundlichkeit, 
Ihr Verständnis für die Bedürfnisse der Öffentlichkeit 
ebenso wichtig wie Ihre fachlichen Kompetenzen. 
Nur mit Ihrer Unterstützung und Verantwortungsbe-
reitschaft kann die Stadt Bern ihre Herausforderun-
gen annehmen.

Die vorliegende Broschüre bringt Ihnen die Struktur 
der Stadtverwaltung näher und gibt Auskunft über 
die fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Weitere 
Informationen finden Sie im Intranet, auf der Web-
seite der Stadt Bern (www.bern.ch) und in der Mit-
arbeitendenzeitschrift MAZ.

Willkommen im Team!

Die Stadtregierung und Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung heissen Sie  

herzlich willkommen.

https://intranetbern.bgov.ch/
https://intranetbern.bgov.ch/mitarbeitendenzeitschrift-maz
https://intranetbern.bgov.ch/mitarbeitendenzeitschrift-maz
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Bern in Kürze

Bern wirkt Wunder

Bern hat alles, was eine Hauptstadt ausmacht. Ihr einzigar-

tiges, von der UNESCO 1983 als Weltkulturerbe ausgezeich-

netes Stadtbild wird geprägt vom weltoffenen Charme die- 

ser Stadt. Hier stehen Zeugen mittelalterlicher Baukunst 

wie das Münster, der Zytglogge-Turm, die Lauben oder das 

Rathaus neben zeitgenössischer Architektur und modernem 

Design von Weltrang. Allen voran Monumente wie das Zen-

trum Paul Klee oder das von Daniel Libeskind entworfene 

Shopping- und Wellnessparadies Westside. In Bern leben 

Personen aus gut 160 Nationen. Damit verfügt Bern über 

eine grosse sprachliche und kulturelle Vielfalt und ein hohes 

Innovationspotenzial. Bern ist nicht nur Weltkulturerbe, 

sondern auch weltoffen gegenüber Neuem. In diesem Sinn 

geht Bern mit der Zeit und pendelt zwischen altehrwürdi-

gem Charme und modernem Flair. 
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Bundesstadt

Seit 1848 Bundesstadt, Hauptstadt der Schweiz

Amtssprache

Deutsch

Raum und Bevölkerung

Einwohnerinnen und Einwohner Stadt ca. 144'400
Ausländische Bevölkerung (häufigste  
Nationen: Deutschland, Italien, Spanien)  24 %
Einwohnerinnen und Einwohner 
Agglomeration ca. 426'000
Fläche Stadtgebiet 52 km2

Feiertage

Folgende Tage gelten als Feiertage:
	■ Weihnachten (25. Dezember)
	■ Stephanstag (26. Dezember)
	■ Neujahr (1. Januar)
	■ Berchtoldstag (2. Januar)
	■ Karfreitag
	■ Ostersonntag
	■ Ostermontag
	■ Auffahrt
	■ Pfingstsonntag
	■ Pfingstmontag
	■ Nationalfeiertag (1. August)

Geschichte, Entwicklung

1191 Stadtgründung durch die Herzöge von Zährin-
gen, 1353 Eintritt in den Bund der Eidgenossen-
schaft, 1832 Entstehung der Einwohnergemeinde, 
1848 Wahl zur Bundesstadt, im 20. Jahrhundert Ent-
wicklung zum modernen Dienstleistungszentrum mit 
Sitz internationaler Organisationen und Unterneh-
men, zu Beginn des 21. Jahrhunderts prägnante Bau-
ten von renommierten Architekten (Zentrum Paul 
Klee, Brünnen-Westside).

Bildung und Wissenschaft

Das öffentliche Bildungsangebot reicht vom Kinder-
garten bis zur Universität und wird ergänzt durch 
zahlreiche private Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Bern hat sich auch als Stätte von Forschung 
und Wissenschaft einen Namen gemacht (u.a. Spit-
zentechnologie, Klimaforschung, Medizin, Weltraum-
forschung).

Wirtschaft

Die Agglomeration Bern weist gut 329'500 Arbeits-
plätze auf – zu einem grossen Teil in den Branchen 
Gesundheitswesen, Informatik, Kommunikation, Ver-
kehr und allgemeine Dienstleistungen inkl. öffentli-
che Verwaltung. Bern ist zudem eines der Zentren 
des grösseren Wirtschaftsraums Mittelland, der gut 
1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
1'115'900 Arbeitsplätze umfasst.

Kultur

Kultur stärkt die Gemeinschaft, erhöht die Lebens-
qualität, schärft die Sinne, bildet und unterhält. Die 
Stadt Bern bietet durch die Förderung von Kulturpro-
jekten und die Unterstützung von Institutionen und 
Festivals ein vielfältiges Kulturangebot für die gesam-
te Bevölkerung. Anhand der gesamtstädtischen Kul-
turstrategie definiert und stärkt sie die Zusammen-
arbeit der kulturellen Akteurinnen und Akteure, der 
Verwaltung und Politik. 
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Streiflichter auf die  
Verwaltungsgeschichte  
der Stadt Bern

Seit 1798 bilden Stadt- und Staatsverwaltung der ehemaligen  

«Stadt und Republik Bern» zwei unterschiedliche politische 

Einheiten. 1832 entstand die heutige Einwohnergemeinde 

Bern, deren Vermögen 1852 aus jenem der Burgergemeinde 

ausgeschieden wurde. 1919 vereinigte sich Bümpliz als bis-

lang einzige Agglomerationsgemeinde mit Bern. 



5

Nach der endgültigen Trennung von Stadt und Kanton 
im Jahre 1803 und der Schaffung der Einwohnerge-
meinde 1832 entstand aufgrund des Organisations-
Reglements vom 11. September 1834 eine selbstän-
dige Stadtverwaltung mit Sitz im Erlacherhof. Mit der 
Vermögensausscheidung von 1852 wurde die Ein-
wohnergemeinde finanziell unabhängig von der Bur-
gergemeinde. Seither ist sie für alle kommunalen 
Angelegenheiten von der Niederlassung über die 
soziale Fürsorge und das Schulwesen bis zum Hoch- 
und Tiefbau zuständig. Oberstes Organ war bis 1887 
die Gemeindeversammlung, an der anfänglich einige 
hundert und später bis zu 5000 Stimmberechtigte 
teilnahmen. Getagt wurde im Münster, in der Heilig-
geist- oder in der Französischen Kirche. Denkwürdige 
Debatten betrafen 1848 die Wahl Berns zum Sitz der 
Bundesbehörden und 1864 den Abbruch des Christ-
offelturms.
Das Gemeinde-Reglement vom 11. Dezember 1887 
führte die Urnenabstimmung ein und schuf als Legis-
lative den Stadtrat mit insgesamt 80 Mitgliedern. Der 
Gemeinderat – die Exekutive – setzte sich aus dem 
Stadtpräsidenten, drei weiteren ständigen und fünf 
nichtständigen Mitgliedern zusammen. Ab 1920 
bestand er aus sieben vollamtlichen Mitgliedern. Bis 
1887 waren die Gemeinderäte ehrenamtlich tätig; 
danach erhielten sie eine ordentliche Besoldung. Seit 
2005 ist die Stadtverwaltung in fünf Direktionen 
organisiert, denen fünf Gemeinderatsmitglieder vor-
stehen. Ein Jahr vor Einführung des Frauenstimm-
rechts auf nationaler Ebene wurde 1970 die erste 
Frau in den Gemeinderat gewählt. 1993 erlangten die 
Frauen – ebenfalls eine Schweizer Premiere – eine 
Mehrheit in der Stadtregierung. Seither schwankt der 
Frauenanteil im Stadt- und Gemeinderat zwischen 38 
und 70 Prozent. Das Stadtpräsidium ist nach wie vor 
in Männerhand. Die ersten Frauen in leitender Posi-
tion arbeiteten um 1913 in der Schulgesundheitspfle-
ge. Seit 1996 kümmert sich die Fachstelle für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern um weibli-
che Anliegen und seit 2017 auch um jene von 
LGBTIQ-Menschen.

Der Aufbau der Stadtverwaltung änderte sich im Lau-
fe der Zeit. Die Zahl der Direktionen schwankte zwi-
schen sieben und neun, wobei der Stadtpräsident 
stets auch einer Direktion vorstand. 1984 wurde die 
Präsidialabteilung zur eigenständigen Präsidialdirek-
tion aufgewertet. In den 1980er-Jahren geriet die 
Stadt in finanzielle Schwierigkeiten. Stellen wurden 
plafoniert und Massnahmen gegen das Ausgaben-
wachstum getroffen. Die nach 1994 eingeführte 
«Neue Stadtverwaltung Bern» brachte mehr Kunden-
orientierung und eine grössere Effizienz. Eine neue 
rechtliche Grundlage schuf der Stadtrat mit der 
Gemeindeordnung vom 3. Dezember 1998. Teilberei-
che der Verwaltung wie die Verkehrsbetriebe (BERN-
MOBIL), die Stadtwerke (ewb) und die Stadtbauten 
wurden ausgegliedert. 2008 fusionierte die Stadt-
polizei mit der Kantonspolizei (Police Bern) und 2022 
ging das städtische Alters- und Pflegeheim in Kühle-
wil an eine private Stiftung über. 2014 wurden die 
Stadtbauten unter der Bezeichnung Hochbau Stadt 
Bern in die Stadtverwaltung zurückgeführt.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie, insbesondere 
die beiden Lockdowns vom Frühjahr 2020 und 
Herbst/Winter 2021 hatten nachhaltige Auswirkun-
gen auf alle Verwaltungsbereiche. Die vom Bundes-
rat angeordneten Massnahmen führten zu mehrmo-
natigen Schliessungen von Kundenschaltern und die 
Einführung von Homeoffice hatte eine verstärkte 
Digitalisierung der Regierungs- und Verwaltungstätig-
keit zur Folge. Mit der Digitalstrategie der Stadt Bern 
von 2021 gab der Gemeinderat den Weg vor, wie die 
Verwaltungstätigkeit den neuen digitalen Medien 
angepasst und der Informationsaustausch zwischen 
Verwaltung und Bevölkerung vereinfacht werden 
kann.
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Staatskunde

Die Bevölkerung

Ob stimmberechtigt oder nicht, ob Schweizerin oder Aus-

länder: Wer in der Stadt Bern wohnt, soll mitreden können. 

Jede Person hat das Recht, allein oder mit anderen zusam-

men eine Petition (Bittschrift) einzureichen und darauf eine 

Antwort der Behörden zu erhalten. Ausserdem kann die 

Bevölkerung in Belangen, die ein Quartier besonders betref-

fen, bei der Entscheidungsfindung mitwirken. Zudem wird 

die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen ermöglicht.
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Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Die rund 84'600 Stadtberner Stimmberechtigten sind 
das oberste Organ der Stadt. Sie wählen den Stadt-
rat, den Gemeinderat und die Stadtpräsidentin bzw. 
den Stadtpräsidenten und stimmen über alle wichti-
gen Vorlagen ab. Bei wichtigen Geschäften in der 
Zuständigkeit des Stadtrats können 1'500 Stimmbe-
rechtigte innerhalb von 60 Tagen nach dem Stadtrats-
entscheid eine fakultative Volksabstimmung (Refe-
rendum) verlangen oder einen Volksvorschlag 
einreichen. Bleiben die Behörden dort untätig, wo die 
Stimmberechtigten Handlungsbedarf sehen, steht 
ihnen zudem die Möglichkeit offen, eine Initiative ein-
zureichen. 

Der Stadtrat (Legislative)

Er besteht aus 80 Mitgliedern und wird alle vier Jah-
re nach dem Verfahren der Verhältniswahl (Proporz-
system) gewählt. Die maximale ununterbrochene 
Amtszeit eines Mitglieds beträgt zwölf Jahre. 

Der Stadtrat tagt ausserhalb der Schulferien in der 
Regel alle 14 Tage jeweils am  Donnerstag von 17 bis 
19 und von 20.30 bis 22.30 Uhr im Rathaus. Die Sit-
zungen sind öffentlich und können von der Tribüne 
aus verfolgt werden.

Der Stadtrat wählt, setzt Recht, entscheidet über 
bedeutende Ausgaben und beaufsichtigt Gemeinde-
rat und Verwaltung. 

Zur Vorberatung seiner Ratsgeschäfte setzt der 
Stadtrat Kommissionen ein. 

Dem Stadtrat steht als Stabsstelle das Ratssekreta-
riat zur Verfügung.

Dem Stadtrat sind die Ombudsstelle, die Whistleblo-
wing-Meldestelle sowie die Fach- und Aufsichtsstel-
le Datenschutz unterstellt. Alle drei Stellen sind unab-
hängig, vertraulich und stehen sowohl der Bevöl- 
kerung als auch allen Mitarbeitenden unterstützend 
zur Seite. Weitere Informationen zu diesen Anlauf-
stellen finden Sie auf Seite 32.

Der Gemeinderat (Exekutive)

Der Gemeinderat ist das oberste leitende, planende 
und vollziehende Organ der Stadt. Mit der Stadt- 
präsidentin oder dem Stadtpräsidenten gehören ihm 
 fünf Mitglieder an. 

Der Gemeinderat wird alle vier Jahre gleichzeitig mit 
dem Stadtrat gewählt. Wer das Stadtpräsidium innen-
hat, muss gleichzeitig auch ein Mitglied des Gemein-
derates sein. Die Stadtpräsidentin oder der Stadtprä-
sident verfügt deshalb über eine hohe demokratische 
Legitimation. Im Gegensatz zu Bund und Kanton 
wechselt das Präsidium nicht jedes Jahr. Die Stadt-
präsidentin oder der Stadtpräsident führt immer die 
Präsidialdirektion.

Dem Gemeinderat steht als Stabsstelle die Stadt-
kanzlei zur Verfügung. Ausserdem wird er von der 
Konferenz der Generalsekretärinnen und Generalsek-
retäre (KGS), dem Finanzinspektorat und dem Infor-
mationsdienst unterstützt.
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Der Gemeinderat der Stadt Bern
heisst Sie herzlich willkommen

Präsidialdirektion | Stadtpräsident

Alec von Graffenried

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie

Reto Nause

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik

Michael Aebersold

Direktion für Bildung, Soziales und Sport

Franziska Teuscher

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Marieke Kruit
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Organigramm der Stadt Bern

PRD
Präsidialdirektion

SUE
Direktion für Sicherheit, 
Umwelt und Energie

BSS
Direktion für Bildung,
Soziales und Sport

TVS
Direktion für Tiefbau,
Verkehr und Stadtgrün

FPI
Direktion für Finan-
zen, Personal und 
Informatik

Generalsekretariat Generalsekretariat Generalsekretariat Generalsekretariat Generalsekretariat

Personal, Finanzen & 
Digitale Entwicklung

Zentrale Dienste Direktionspersonaldienst Direktionspersonaldienst Direktionspersonaldienst

Fachstelle für die
Gleichstellung
von Frau und Mann

Schutz und Rettung 
Bern

Direktionsfinanzdienst Direktionsfinanzdienst Finanzverwaltung (inkl.
Direktionsfinanzdienst)

Abteilung 
Aussenbeziehungen 
und Statistik

Polizeiinspektorat Fachstelle für Migra-
tions- und Rassismus-
fragen

Fachstelle
öffentlicher Verkehr

Immobilien 
Stadt Bern

Wirtschaftsamt Bauinspektorat Schulamt Tiefbauamt Steuerverwaltung

Kultur Stadt Bern Amt für Umweltschutz Schulzahnmedizinischer
Dienst

Geoinformation
Stadt Bern

Personalamt

Denkmalpflege Tierpark Bern, Dählhölzli  
BärenPark

Gesundheitsdienst Entsorgung + Recycling Informatik
Stadt Bern

Stadtplanungsamt Amt für Erwachsenen 
und Kindesschutz

Sportamt Verkehrsplanung Logistik Bern

Hochbau Stadt Bern Familie & Quartier
Stadt Bern

Stadtgrün Bern

Sozialamt

Stabsdienst/Stabsstelle/
Fachstelle

Stadtrat
(Legislative)

Gemeinderat
(Exekutive)

Ratssekretariat Ombudsstelle
Whistleblowing-Meldestelle
Fach- und Aufsichtsstelle 
Datenschutz

Stadtkanzlei inkl.
Stadtarchiv

Informationsdienst Finanzinspektorat
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Die Stadtverwaltung und
ihre fünf Direktionen

Die Stadtverwaltung besteht aus fünf Direktionen und der 

Stadtkanzlei. Der Gemeinderat legt die Aufgaben der ein-

zelnen Direktionen und der Stadtkanzlei durch Verordnun-

gen fest. Jedes Mitglied des Gemeinderats leitet eine Direk-

tion, der Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin immer 

die Präsidialdirektion. Zuständig für die Zuteilung der Direk-

tionen und die Bestimmung der ordentlichen Stellvertre-

tung ist der Gemeinderat. Die Direktorinnen und Direktoren 

sorgen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine 

bevölkerungsnahe, rechtmässige, wirksame, rechtzeitige 

und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit.

In allen Direktionen stehen das Generalsekretariat, der 

Finanzdienst und der Personaldienst als Stabsdienste unter-

stützend und beratend für die gesamte Direktion zur Verfü-

gung. Die Stadtkanzlei, das Finanzinspektorat und der  

Informationsdienst sind Stabsstellen im Dienste des 

Gesamt-Gemeinderats.
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Stabsstellen

Die Stadtkanzlei ist Stabsstelle des Gemeinde-
rats und Verbindungsstelle zum Ratssekretariat 
des Stadtrats. Sie führt das Protokoll des 
Gemeinderats und berät ihn in Rechtsfragen, 
führt Wahlen und Abstimmungen durch, betreut 
die systematische Rechtssammlung, besorgt die 
Archivierung (Stadtarchiv) und ist verantwort-
lich für die Beziehungspflege und Repräsentati-
on. Der Informationsdienst stellt die interne und 
externe Information sicher. Das Finanzinspekto-
rat ist verantwortlich für die internen Revisions- 
und Kontrollaufgaben. Das Ratssekretariat ist 
die Stabsstelle des Stadtrats. Es bereitet die 
Stadtratsgeschäfte für die Sitzungen vor und 
sorgt für die Protokollführung; ausserdem 
betreut es die parlamentarischen Kommissionen.
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Präsidialdirektion (PRD)

Die Präsidialdirektion erfüllt verschiedene Querschnittsauf-

gaben, leitet und koordiniert die politische Planung des 

Gemeinderats und städtische Projekte. Der Stadtpräsident 

repräsentiert die Stadt nach innen und aussen. Die Fach-

stelle für die Gleichstellung von Frau und Mann setzt sich 

inner- und ausserhalb der Stadtverwaltung für die Chancen-

gleichheit und für die tatsächliche Gleichstellung von Frau 

und Mann sowie von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 

transidenten, intergeschlechtlichen und queeren Menschen 

(LGBTIQ) ein. Die Abteilung Aussenbeziehungen und Statis-

tik pflegt die Aussenbeziehungen, ist zuständig für das poli-

tische Controlling und führt statistische Erhebungen und 

Auswertungen durch. Ziel des Wirtschaftsamts ist es, beste-

hende Arbeitsplätze zu erhalten, neue zu schaffen sowie 

den Wirtschaftsstandort Region Bern optimal zu bewerben. 

Kultur Stadt Bern fördert und vermittelt Kultur in ihrer Viel-

falt, besonders das zeitgenössische Kulturschaffen. Das 

Stadtplanungsamt erarbeitet die Grundlagen für die räum-

liche Entwicklung der Stadt. Die Denkmalpflege setzt sich 

für den Erhalt schützenswerter Bauten, Anlagen und Interi-

eurs ein. Hochbau Stadt Bern plant und begleitet alle städ-

tischen Hochbauprojekte und führt Wettbewerbsverfahren 

durch.
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In der Präsidialdirektion (PRD) laufen die Fäden von Politik, Verwaltung 

und Öffentlichkeit zusammen. 



14

 

Direktion für Sicherheit 
Umwelt und Energie (SUE)

Die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE) zählt 

insgesamt sechs Abteilungen. Schutz und Rettung Bern verei- 

nigt als Abteilung die Berufs- und Milizfeuerwehr Stadt Bern, 

die Sanitätspolizei Bern sowie die Zivilschutzorganisation Bern 

plus. Neben dem Betrieb der Notrufzentralen 118 und 144 für 

den Kanton ist sie bis weit über die Stadtgrenzen hinaus für 

den Schutz und die Rettung von Mensch, Tier und Umwelt  

zuständig.

Das Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz wird im Auftrag 

der kantonalen Fachbehörde tätig, wenn Erwachsene und Kin- 

der nicht mehr in der Lage sind, ihre persönlichen Angelegen- 

heiten selbständig zu erledigen oder wenn Kinder in ihrer Ent-

wicklung gefährdet sind. Das Polizeiinspektorat befasst sich mit 

orts- und gewerbepolizeilichen Aufgaben und ist zuständig für 

die Bereiche Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei. 

Das Amt für Umweltschutz setzt sich für eine nachhaltige  

Energieversorgung, bessere Luft, weniger Lärm und sauberes  

Wasser ein. Das Bauinspektorat führt und koordiniert das Baube-

willigungsverfahren und überwacht die Einhaltung der Bau- 

gesetzgebung. Die Direktion SUE betreibt schliesslich den  

BärenPark und den Tierpark Dählhölzli, der mit seiner Vielfalt an 

Tieren und Anlagen zu den wichtigsten Naherholungsräumen 

der Stadt Bern zählt. Seit der Ausgliederung der Stadt- in die 

Kantonspolizei ist die Direktion SUE zudem für den strategischen 

Teil der polizeilichen Arbeit in der Stadt Bern verantwortlich.
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Die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE) gewährleistet

Sicherheit, Schutz und Rettung in ordentlichen und ausserordentlichen 

Lagen. Sie befasst sich mit Umwelt- und Energiefragen, leitet 

das Baubewilligungsverfahren und ist für die Bewilligungen von 

Kundgebungen zuständig. Sie betreibt den Tierpark Dählhölzli sowie den 

BärenPark und ist im Weiteren für Fragen des Vollzugs zivilrechtlicher 

Erwachsenen- und Kindesschutzmassnahmen verantwortlich.
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Direktion für Bildung 
Soziales und Sport (BSS)

Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) unter-

stützt und begleitet die Bevölkerung in vielen Belangen des 

Alltags und der Lebensgestaltung. Das Generalsekretariat ist 

die Drehscheibe der Direktion und unterstützt die Direktorin 

sowie die Abteilungen in ihren Geschäften und politischen 

Fragen. Ihm angeschlossen ist die Fachstelle Sozialplanung. 

Die Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen fördert 

die Teilhabe der Migrationsbevölkerung und setzt sich gegen 

Rassismus ein. 

Das Schulamt koordiniert das öffentliche Schulwesen der 

Stadt Bern. Es sorgt für die Infrastruktur und befasst sich mit 

bildungspolitischen und planerischen Projekten. Zum Sozial-

amt gehören der Sozialdienst, das Kompetenzzentrum Arbeit, 

der Asylsozialdienst sowie die Koordinationsstelle Sucht. Das 

Sportamt setzt sich für die Sport- und Bewegungsförderung 

ein und sorgt für die nötige Infrastruktur. Der Gesundheits-

dienst ist für soziale und ärztliche Leistungen im Schulbereich 

und die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

zuständig. Der Schulzahnmedizinische Dienst erbringt Dienst-

leistungen in der Schulzahnpflege sowie in der Behandlung 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Familie & Quar-

tier Stadt Bern setzt sich für eine familien- und kinderfreund-

liche Stadt Bern und eine hohe Lebensqualität auch für ältere 

Menschen ein.
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Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) erfüllt die städtischen

Aufgaben im öffentlichen Bildungswesen, gewährleistet die soziale

Sicherheit der Bevölkerung, fördert deren Gesundheit und Integration

und ist zuständig für die Belange des Sports.
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Direktion für Tiefbau 
Verkehr und Stadtgrün (TVS)

Das Tiefbauamt plant, gestaltet und baut den öffentlichen Raum 

gemeinsam mit der Bevölkerung. Es unterhält und betreibt Stras-

sen, Plätze, Brücken, Lichtsignalanlagen, Wasserbauten und Abwas-

seranlagen. Es ist verantwortlich für Projekte wie beispielsweise 

den Bau von Velorouten. Die Verkehrsplanung entwickelt ein kli-

maschonendes Mobilitätsangebot. Sie priorisiert in ihren Projek-

ten die flächeneffizienten Verkehrsmittel wie den Fuss-, Velo- und 

öffentlichen Verkehr (ÖV). Mit Temporeduktion und Begegnungs-

zonen wird die Verkehrssicherheit erhöht, insbesondere für Fuss-

gängerinnen und Velofahrer. Die Fachstelle öffentlicher Verkehr 

koordiniert die Beziehungen zu BERNMOBIL, begleitet innovative 

Projekte wie beispielsweise den Elektro-Bus auf der Line 17 und 

arbeitet daran, das ÖV-Angebot weiter zu verbessern. Stadtgrün 

Bern entwickelt, realisiert und erhält eine qualitativ hochwertige 

Grüninfrastruktur. Hierzu zählen Parkanlagen, Verkehrsgrün, Grün-

flächen in Sport- und Schulanlagen, Spielplätze, Friedhöfe und 

Familiengärten. Das Amt fördert einen biodiversen Grünraum, sorgt 

für Klimaanpassungsmassnahmen im öffentlichen Raum und stellt 

den Baum-, Ufer- und Landschaftsschutz sicher. Geoinformation 

Stadt Bern stellt die amtliche Vermessung sicher und führt das geo-

grafische Informationssystem (GIS). Auf diesem basiert unter ande-

rem der Internet-Stadtplan. Entsorgung + Recycling sorgt mit dem 

Kehrichtsammeldienst, den Entsorgungshöfen und den Quartier-

sammelstellen für eine saubere Stadt und eine nachhaltige Verar-

beitung von Separatabfällen, wie Karton oder Glas.

.
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Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) sorgt für einen 

attraktiven öffentlichen Raum. Die Direktion TVS orientiert sich an den 

Bedürfnissen der Bevölkerung und ermöglicht Raum für Begegnungen. 

Insbesondere für Kinder, ältere Menschen, Fussgänger, Velofahrerinnen  

und den öffentlichen Verkehr schafft sie mehr Platz und legt grossen  

Wert auf eine zugängliche, sichere und saubere Infrastruktur.
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Die Finanzverwaltung ist für alle Fragen des Finanz- und 

Rechnungswesens der Stadt verantwortlich. Immobilien 

Stadt Bern bewirtschaftet die Liegenschaften des Verwal-

tungs- und des Finanzvermögens und ist aufgrund politi-

scher Vorgaben zuständig für Massnahmen der Boden- und 

Wohnbaupolitik. Die Steuerverwaltung bearbeitet das Steu-

ersubstrat und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag 

zur Deckung des Finanzbedarfs der Stadt Bern. Das Perso-

nalamt entwickelt die für die Personalarbeit nötigen Stra-

tegien, Systeme und Instrumente, bietet die zentrale Aus- 

und Weiterbildung sowie Organisationsberatung an und ist 

für die Förderung des Berufsbildungswesens verantwort-

lich. Informatik Stadt Bern betreibt und betreut als internes 

Informatik-Dienstleistungszentrum die zentralen Anwen-

dungen und Systeme der Stadtverwaltung Bern. Als über-

direktional tätige Fachinstanz versorgt Logistik Bern die 

Stadtverwaltung und Dritte mit qualitativ hochwertigen 

und preiswerten Produkten. Die Fachstelle Beschaffungs-

wesen unterstützt die Verwaltung im öffentlichen Beschaf-

fungswesen und sorgt dafür, dass Leistungen und Güter 

gesetzeskonform beschafft werden.

Direktion für Finanzen
Personal und Informatik (FPI)
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Die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI) befasst sich mit 

der Beschaffung, Entwicklung, Erhaltung, Steuerung, Bewirtschaftung 

und Kontrolle der städtischen Ressourcen.
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Sie und Ihre Arbeitgeberin
Ihr persönliches Dienstverhältnis

Ihre neue Arbeitgeberin ist die Stadt Bern. Dies 

bringt, was Ihr Arbeitsverhältnis betrifft, einige 

Besonderheiten mit sich. Die Stadt kennt zwei 

Anstellungsverhältnisse: das öffentlich-rechtli-

che, wenn mit der Stelle eine unbefristete öffent-

liche Aufgabe wahrgenommen wird und das pri-

vatrechtliche für Sonderdienstverhältnisse.

Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis:  
die Regel 
Im Unterschied zu einem privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis, bei dem Ihre Rechte und Pflichten im  
Arbeitsvertrag und den dazugehörigen Allgemeinen 
Vertragsbedingungen (AVB) geregelt sind, ergibt sich 
der Inhalt Ihres öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses aus der Anstellungsverfügung und vor allem 
aus rechtlichen Erlassen. Massgebend sind für Sie: 

	■ das Personalreglement der Stadt Bern vom  
21. November 1991 (PRB); 

	■ die Personalverordnung der Stadt Bern vom 
	■ 19. September 2001 (PVO);  

der Anhang zur Personalverordnung der Stadt 
Bern sowie 

	■ die Verordnung für das Lebensarbeitszeitmodell 
der Stadt Bern vom 6. Juni 2007 (LAZV).

Ihre öffentlich-rechtliche Anstellung beginnt mit 
einem befristeten Probeverhältnis von sechs Mona-
ten. Für leitende Angestellte beträgt die Probezeit ein 
Jahr. Ihre zuständigen Vorgesetzten beurteilen in die-
ser Phase Ihre Eignung und Leistung sowie Ihr Ver-
halten. Erfüllen Sie bei Ablauf der Probezeit die 
Anforderungen an Ihre Stelle, werden Sie definitiv 
angestellt. Andernfalls läuft das Probeverhältnis ohne 
Begründung eines definitiven Anstellungsverhältnis-
ses aus. Das Probeverhältnis kann auch vor dessen 
Ablauf beendigt werden. In besonderen Fällen kann 
die Probezeit um weitere sechs Monate verlängert 
werden. Für leitende Angestellte besteht hingegen 
keine Verlängerungsmöglichkeit. Das definitive 
Dienstverhältnis ist unbefristet. 
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Das privatrechtliche Angestelltenverhältnis:  
die Ausnahme
Für Stellen wie Lehr- und Praktikumsverhältnisse, 
befristete Anstellungen, Anstellungen im Stunden-
lohn und Aushilfsanstellungen werden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter privatrechtlich angestellt. Diese 
Arbeitsverträge richten sich nach den vom Gemein-
derat erlassenen «Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für Arbeitsverträge mit Vertragsangestellten» (AVB).

Es kann aus verschiedenen Gründen enden oder 
beendet werden. Die wichtigsten Gründe und die 
wesentlichen Rahmendbedingungen sind:

	■ Altersrücktritt: Ihr Dienstverhältnis endet am Ende 
des Monats, in dem Sie Ihren 63. Geburtstag fei-
ern. 

	■ Vorzeitige Beendigung aus Altersgründen: Nach 
vollendetem 58. Altersjahr kann eine vorzeitige Be-
endigung aus Altersgründen beantragt werden. 

	■ Demission: Sie können jederzeit demissionieren 
(kündigen), indem Sie ein Demissionsbegehren an 
die zuständige Instanz richten. 

	■ Beendigung durch die Stadt (Entlassung): Liegen 
sachliche Gründe vor (z.B. Leistung oder Verhalten 
sind ungenügend; Aufhebung der Stelle bei einer 
Reorganisation usw.), kann die Stadtverwaltung 
Bern Sie entlassen. Wird das Dienstverhältnis vor-
wiegend aus Gründen, für die Sie nicht einzuste-
hen haben, beendet, haben Sie gegebenenfalls An-
spruch auf eine Abfindung. 
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Arbeitszeitmodelle
Wo Dienstpläne keine fixen Arbeitszeiten erfordern 
und es dienstlich möglich ist, gilt in der Regel die 
gleitende Arbeitszeit. Grundsätzlich können Gleitzeit-
guthaben von höchstens 80 und Zeitschulden von 
höchstens 40 Stunden als Gleitzeitsaldo auf den 
nächsten Monat übertragen werden. Die Kompensa-
tion von Gleitzeitguthaben erfolgt in Absprache mit 
Ihren Vorgesetzten. Zudem stehen Ihnen verschiede-
ne Arbeitszeitvarianten zur Verfügung, mit welchen 
Sie innerhalb bestimmter Bandbreiten Wochenstun-
denanzahl, Lohn und Kompensationstage kombinie-
ren können. Daneben bietet das städtische Personal-
recht weitere spezielle Formen der Arbeitszeit, wie 
Jahresarbeitszeit, Lebensarbeitszeit und Gruppen-
arbeitszeit.

Überstundenarbeit
Bei ausserordentlicher Geschäftslast oder wegen 
dringender Arbeiten kann die Abteilungsleitung Über-
stunden anordnen. Anerkannte Überstundenarbeit 
wird in der Regel durch Freizeit von gleicher Dauer 
ausgeglichen. Ist eine Kompensation nicht möglich, 
können die Überstunden ausbezahlt werden. Für 
angeordnete Überstundenarbeit erhalten Sie einen 
Zuschlag.
Leitende Angestellte haben keinen Anspruch auf 
Ausgleich der Überstundenarbeit, ausser diese wur-
de während Pikett- oder Sondereinsätzen geleistet. 
Mehrleistungen der Kadertätigkeit werden dafür 
durch einen um eine Woche erhöhten Ferienanspruch 
abgegolten.

Arbeitsfreie Tage
Wenn Sie nicht im Schicht- oder Turnusdienst arbei-
ten, haben Sie Anspruch auf die folgenden arbeits-
freien Tage:

	■ Samstage und Sonntage;
	■ Feiertage: Neujahrstag, Berchtoldstag, Karfreitag, 

Ostern, Ostermontag, Auffahrt, Pfingsten, Pfingst-
montag, 1. August, Bettag, Weihnachtstag und Ste-
phanstag;

Ihre Arbeits- und Freizeit

Arbeitszeit
Bei einem Vollzeitpensum beträgt Ihre wöchentliche 
Arbeitszeit 40 Stunden, die Sie normalerweise wäh-
rend der Betriebszeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr leis-
ten. Pro ganzen Arbeitstag haben Sie Anrecht auf 
eine halbstündige Pause, die als Arbeitszeit zählt. Die 
mindestens halbstündige Mittagspause hingegen 
wird nicht an die Arbeitszeit angerechnet.
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Kurzurlaub
Für folgende Ereignisse haben Sie Anspruch auf 
bezahlten Kurzurlaub:

	■ Eigene Hochzeit drei Tage oder Eintragung der Part-
nerschaft

	■ Teilnahme an der Hochzeitsfeier der Kinder, Eltern 
und Geschwister, sofern in die Arbeitszeit fallend, 
höchstens einen Tag

	■ Todesfall von Ehegattin oder -gatte, eingetragener 
Partnerin oder eingetragenem Partner, Lebenspart-
nerin oder -partner, Kindern, Eltern oder Personen 
im eigenen Haushalt drei Tage

	■ Teilnahme an der Bestattung naher Verwandter und 
Verschwägerter, die nicht im eigenen Haushalt le-
ben, sofern in die Arbeitszeit fallend, höchstens ei-
nen Tag

	■ Umzug in ein Haus oder eine Mehrzimmerwohnung 
zwei Tage

	■ Umzug in den übrigen Fällen einen Tag 

, Dienstfreie Tage: 1. Mai, Vor- oder Nachmittag des 
Zibelemärit, Nachmittag des 24. Dezember und 
Nachmittag des 31. Dezember.

Ferien
Bis zum 20. Altersjahr haben Sie pro Jahr Anspruch 
auf 35 Arbeitstage Ferien, ab dem 21. Altersjahr auf 
25 Arbeitstage, ab dem 50. Altersjahr auf 30 Arbeits-
tage und ab dem 60. Altersjahr auf 35 Arbeitstage. 
Leitende Angestellte haben einen um eine Arbeits-
woche oder 5 Arbeitstage höheren Ferienanspruch. 
In den Ferien sollen Sie sich erholen können. Aus 
diesem Grund müssen Sie mindestens zwei Ferien-
wochen zusammenhängend beziehen. Die restlichen 
Ferientage können Sie auch tage- oder halbtagewei-
se einsetzen. Die Ferien sollen im entsprechenden 
Kalenderjahr bezogen werden. Ein Übertrag auf das 
Folgejahr ist bis zu fünf Ferientagen möglich. Mehr 
Ferientage können ausnahmsweise und mit Geneh-
migung durch die Abteilungsleitung aufs neue Jahr 
transferiert werden.

Urlaub
Es besteht die Möglichkeit, auf Gesuch hin bezahl-
ten, teilweise bezahlten oder unbezahlten Urlaub zu 
erhalten.

Zur Überbrückung einer familiären Notsituation, ins-
besondere in Zusammenhang mit einer Pflege- oder 
Betreuungspflicht, wird Ihnen für die erforderliche 
Zeit Ihrer Anwesenheit bei der betroffenen Person 
Urlaub gewährt, maximal drei Tage davon bezahlt. 

Für die Betreuung eines gesundheitlich schwer 
erkrankten oder verunfallten Kindes erhalten Eltern 
maximal 14 Wochen Betreuungsurlaub innerhalb 
einer Rahmenfrist von 18 Monaten, wenn die Betreu-
ung infolge der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
so intensiv ist, dass sie die vorübergehende Aufgabe 
der Arbeitstätigkeit erfordert. 
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Begriff und Auszahlung
Der Lohn umfasst sämtliche geldwerten Leistungen 
wie Grundlohn, Zulagen und Prämien, die im Rahmen 
des Dienstverhältnisses ausgerichtet werden. Ihr 
Lohn wird in den Monaten Januar bis November 
jeweils am 25., im Dezember am 20. des Monats 
bargeldlos ausbezahlt; fallen diese Daten auf ein 
Wochenende oder einen Feiertag, erfolgt die Aus-
zahlung am nächstfolgenden Werktag. Der 13. 
Monatslohn wird je zur Hälfte mit dem Juni- und dem 
Dezemberlohn ausbezahlt.

Teuerungsausgleich
Bei einer ausgewiesenen Teuerung von mehr als 
einem Prozent passt der Gemeinderat Ihren Lohn auf 
Jahresbeginn der Teuerung an. Bei schwieriger 
Finanzlage der Stadt kann die Teuerung auch nur teil-
weise ausgeglichen oder durch eine einmalige Zulage 
ersetzt werden.

Grundlohn
Der Grundlohn ist der Teil des Lohns, der aufgrund 
einer Funktionsbewertung der Stelle ausgerichtet 
wird. Jede Stelle wird nach festgelegten Kriterien 
bewertet und in mindestens drei, in der Regel in vier 
Lohnklassen eingereiht.

Anfangslohn und Lohnentwicklung
Für Ihre persönliche Einstufung bei Stellenantritt 
spielen unter anderem Facherfahrung, beruflich und 
ausserberuflich erworbene Kompetenzen, Leistungs-
ausweise und Lebensalter eine Rolle. Die Lohnent-
wicklung wird beeinflusst durch Ihre Leistung und Ihr 
Verhalten sowie die finanziellen Möglichkeiten der 
Stadt. Ihre Vorgesetzten beurteilen Ihre Leistung und 
Ihr Verhalten, halten das Ergebnis auf dem Personal-
beurteilungsformular fest und besprechen die Beur-
teilung mindestens einmal pro Jahr mit Ihnen.

Zulagen
Arbeits- und Funktionszulagen
Gewisse Stellen weisen Besonderheiten auf (z.B. 
Erschwernisse, spezielle Beanspruchungen), die teil-
weise nicht in die Funktionsbewertung einbezogen 
werden und somit in der Stelleneinreihung nicht 
berücksichtigt sind, weshalb Zulagen ausgerichtet 
werden.

Familienzulagen
Wenn Sie Kinder haben, erhalten Sie auf Gesuch hin 
die gesetzlichen Familienzulagen: 
 – Kinderzulagen für Kinder bis 16 Jahre oder bis zum 

Anspruch auf Ausbildungszulagen;
 – Ausbildungszulagen für Jugendliche, die eine nach-

obligatorische Ausbildung absolvieren, frühestens 
ab 15 Jahren bis 25 Jahre. 

Die Familienzulagen werden unabhängig vom 
Beschäftigungsgrad als ganze Kinder- oder Ausbil-
dungszulagen ausgerichtet.

Für erwerbsunfähige Kinder, die dauernd unterstützt 
werden müssen, werden ab vollendetem 16. Alters-
jahr unbefristet Zulagen in Höhe einer Ausbildungs-
zulage anstelle einer Kinderzulage ausgerichtet.

Haben mehrere Personen Anspruch auf Familienzu-
lagen, regelt das Gesetz, wer sie ausbezahlt erhält.

Unabhängig davon, ob die gesetzlichen Zulagen an 
Sie ausbezahlt werden, richtet Ihnen die Stadt ergän-
zende Leistungen aus:

	■ Bei einem Beschäftigungsgrad von mindestens 50 
Prozent wird eine ergänzende Kinderzulage für je-
des Kind mit Kinderzulagenanspruch ausgerichtet. 

	■ Für das erste Kind wird eine ergänzende Familien-
zulage entsprechend dem Beschäftigungsgrad aus-
gerichtet.

Wichtiges zum Lohn
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Aufnahme eines Kindes zur späteren Adoption, 
sofern das Kind im Zeitpunkt der Aufnahme das ach-
te Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nicht vom 
Ehegatten bzw. der Ehegattin stammt. 
Angestellten wird im Zusammenhang mit der Geburt 
oder der Adoption eines Kindes auf Gesuch hin ein 
zusammenhängender unbezahlter Urlaub bis zu zwei 
Jahren gewährt, sofern der ordentliche Dienstbetrieb 
sichergestellt ist.

Erfüllung gesetzlicher Pflichten
Erfüllen Sie gesetzliche Pflichten wie Militärdienst, 
Zivilschutzdienst oder Feuerwehrdienst, wird Ihnen 
der Lohn während der gesamten Dauer weiteraus-
gerichtet. 

Sozialversicherungsabzüge Ansätze 
Arbeitnehmende 
Von Ihrem Lohn werden folgende Abzüge gemacht:

	■ Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Inva-
lidenversicherung (IV), Erwerbsersatzordnung (EO): 
5.3 %

	■ Arbeitslosenversicherung (ALV):
 – 1.1 % für Einkommen bis 148'200 Franken 

	■ Unfallversicherungsgesetz (UVG): 0.8 % des AHV- 
pflichtigen Lohnes (Nichtberufsunfälle NBU)

	■ Lohnfortzahlung (LFZ): 0.4 % des AHV-pflichtigen 
Lohnes. 

	■ Berufliche Vorsorge (BVG): Altersabhängige, abge-
stufte Beiträge des versicherten Lohnes (vgl. Kapi-
tel Personalvorsorgekasse, S. 28).

Betreuungszulagen
Wenn Sie im Rahmen der Verwandtenunterstüt-
zungspflicht Unterstützungsbeiträge leisten und die 
übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, können 
Sie eine Betreuungszulage geltend machen. Diese 
entspricht der ergänzenden Familienzulage. 

Prämien
Als Anerkennung für besondere Treue oder Leistung 
werden Prämien ausgerichtet. Nach jeweils fünf 
Dienstjahren werden Treueprämien ausgerichtet. 
Für einmalige, herausragende Leistungen kann eine 
Leistungsprämie bis zu 5'000 Franken ausgerichtet 
werden.

Lohnfortzahlung 
Unfall und Krankheit
Sind Sie wegen Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig, 
müssen Sie dies am ersten Tag Ihrem oder Ihrer Vor-
gesetzten melden. Dauert die Arbeitsunfähigkeit län-
ger als fünf Arbeitstage, müssen Sie unaufgefordert 
ein Arztzeugnis einreichen. Zudem ist es wichtig, 
dass Sie Ihre Vorgesetzten fortlaufend über die vor-
aussichtliche Wiederaufnahme der Arbeit orientieren. 
Im Falle von unfall - oder krankheitsbedingter  
Arbeitsunfähigkeit wird Ihnen, wenn Sie öffentlich-
rechtlich angestellt sind, während 360 Tagen inner-
halb von 540 Tagen der volle Lohn weiter ausgerich-
tet. Für privatrechtlich Angestellte gelten die 
Lohnfortzahlungsfristen gemäss den «Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für Arbeitsverträge mit Ver-
tragsangestellten» (AVB).

Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub, 
Adoptionsurlaub 
Frauen haben bei Geburt eines Kindes Anspruch auf 
bezahlten Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen. 
Väter, eingetragene oder faktische Partnerinnen und 
Partner haben Anspruch auf bezahlten Vaterschafts-
urlaub von vier Wochen innerhalb eines Jahres nach 
Geburt des Kindes. Anspruch auf bezahlten Adopti-
onsurlaub von acht Wochen besteht bei bewilligter 
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Die Stadt Bern betreibt eine eigene Vorsorgeein-

richtung, die Personalvorsorgekasse der Stadt 

Bern (PVK). Sie versichert die städtischen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gegen die wirt-

schaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidi-

tät. Beiträge und Leistungen der PVK sind im 

Reglement über die Personalvorsorgekasse der 

Stadt Bern (PVR) und in der Verordnung über die 

Personalvorsorgekasse der Stadt Bern (PVV) 

geregelt.

Die Höhe der Leistungen wie Alters-, Invaliden- und 
Hinterlassenenrente sowie Austrittsleistung können 
Sie Ihrem Versicherungsausweis entnehmen.

Vorsorgeplan
Die PVK ist eine Pensionskasse im Beitragsprimat. 
Alle Mitarbeitenden die den Mindestlohn gemäss 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVG) erreichen sind 
in der PVK versichert. Die PVK erbringt in jedem Fall 
die Mindestleistungen gemäss BVG.

Alters- und Risikoleistungen
Der Anspruch auf Altersleistung beginnt am ersten 
Tag des Monats nach Vollendung des 63. Altersjahrs. 
Mitglieder können die vorzeitige Pensionierung oder 
Teilpensionierung ab vollendetem 58. Altersjahr ver-
langen. Frühestens drei Jahre vor Erreichen des AHV-
Rücktrittsalters beginnt der Anspruch auf die AHV-
Überbrückungsrente in Höhe von maximal 50 Prozent 
der einfachen maximalen AHV-Rente. Bei einem vor-
zeitigen Altersrücktritt besteht auf Wunsch frühes-
tens ab Alter 58 bereits der Anspruch auf die ergän-
zende AHV-Überbrückungsrente, die jedoch eine 
Kürzung der Altersrente und der anbindenden Leis-
tungen (z.B. Ehegattenrente) zur Folge hat. Die Inva-
lidenrente entspricht der voraussichtlichen Altersren-
te im Alter 63, jedoch mindestens 60 Prozent des 
versicherten Lohns. Die weiteren Risikoleistungen 
(Ehegatten-, Lebenspartner- und Kinderrenten) 
berechnen sich bis zum Erreichen des reglementari-
schen Rücktrittsalters auf der Basis der Invaliden-
rente. Nach Vollendung des 63. Altersjahrs berech-
nen sich die Hinterlassenenrenten auf der Basis der 
Altersrente.

Personalvorsorgekasse
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Finanzierung
Die Sparbeiträge werden gestaffelt nach Alter der 
versicherten Person erhoben. Die zu leistenden Risi-
kobeiträge werden während der gesamten Versiche-
rungsdauer vollumfänglich durch die Arbeitgeberin 
bezahlt. Zusätzlich werden Beiträge zur Finanzierung 
der AHV-Überbrückungsrente erhoben. Die Bezugs-
dauer der AHV-Überbrückungsrente ist auf drei Jah-
re vor dem ordentlichen AHV-Alter beschränkt.
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Gezielte Personalentwicklung und Beratung ermög-

lichen Ihnen, Ihre Aufgaben bei der Stadtverwal-

tung Bern erfolgreich zu erfüllen und Ihre Kompe-

tenzen zu entwickeln. Ihre Arbeitgeberin unterstützt 

Ihr Engagement mit einem breiten Angebot an Aus- 

und Weiterbildung sowie Beratung. Besuchen Sie 

uns unter www.bern.ch/aob

Berufliche Weiterentwicklung

Weiterbildung und Beratung
Unser internes Weiterbildungsangebot steht allen 
Mitarbeitenden und Führungskräften der Stadt Bern 
offen. 
Das breite Angebot vom Personalamt – Bereich Aus-
bildung und Organisationsberatung AOB – bietet pra-
xisnahe Kurse 
zu Kommunikation, Zusammenarbeit, Führung, Ver-
waltung, Arbeitsmethoden, Gesundheit, Standortbe-
stimmungen und Informatik. Wir greifen Trends auf 
und schalten regelmässig neue Angebote auf. 
Bei externen Aus- und Weiterbildungen ist es mög-
lich, dass sich die Stadt Bern finanziell oder zeitlich 
daran beteiligt. Fragen Sie dazu Ihre Vorgesetzten für 
Einzelheiten.

Berufsbildung
Die Stadtverwaltung bietet Ausbildungsmöglichkei-
ten in verschiedensten Berufen mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) und eidgenössischem Attest 
(EBA) an. Die Koordinationsstelle Berufsbildung sorgt 
für eine gute Vernetzung und ein attraktives Weiter-
bildungs- und Beratungsangebot. Die Lernenden wer-
den von qualifiziertem Fachpersonal ausgebildet und 
betreut.
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Beratungsangebote 
Erfahrene Personal- und Organisationsentwickler*in-
nen aus dem Bereich Ausbildung und Organisations-
beratung AOB beraten und begleiten Führungskräfte 
und ihre Teams wirkungsvoll weiter. Gemeinsam wird 
so eine zielgerichtete und erfolgreiche Personal- und 
Organisationsentwicklung erreicht. Das kann eine 
Begleitung von Veränderungsprozessen oder Reorga-
nisationen sein; die Förderung und Gestaltung der 
Zusammenarbeit; eine Unterstützung bei herausfor-
dernden Konfliktsituationen oder die Konzeption und 
Moderation von Teamentwicklungen, Workshops und 
Retraiten. 

Personal- und Sozialberatung
Wir beraten, unterstützen und coachen alle Mitarbei-
tenden (sowie deren Familienangehörige) der Stadt-
verwaltung Bern bei schwierigen Situationen am 
Arbeitsplatz und im privaten Umfeld. 
Arbeitsplatzkonflikte, Reorganisationen, Kündigun-
gen, Trennungen/Scheidungen und Schuldenberatun-
gen sind eine Auswahl an möglichen Themen. 
Die Personal- und Sozialberatung steht ausserhalb 
der Linie und untersteht der Schweigepflicht. Unsere 
Dienstleistungen sind kostenlos

Laufbahnberatung
Laufbahnberatung ist eine Aufgabe der Vorgesetzten 
und der Personaldienste. In erster Linie soll das Per-
sonalbeurteilungsgespräch gezielt als Laufbahn- und 
Fördergespräch genutzt werden.

Führungsentwicklung
Die Stadt Bern setzt auf Talentförderung und bietet 
für Mitarbeitende, die Führungsaufgaben bei der 
Stadt Bern übernehmen möchten, Standortbestim-
mungen, Potenzial Assessments und Mentoring. 

Leadership vorleben, Mitarbeitende fördern und sich 
ändernde Rahmenbedingungen konstruktiv aufneh-
men: wir nehmen zentrale und für die Zukunft rele-
vante Führungskompetenzen in den Fokus und unter-
stützen Sie als Führungskraft mit verschiedenen 
Angeboten:
 – Für neue Führungskräfte gibt es Orientierungshil-

fen (Einführungsmodule). In den darauffolgenden 
Jahren wird eine mehrtägige Führungsausbildung 
besucht, in der Führungskompetenzen entwickelt 
und gestärkt werden. Eine praxisbezogene und all-
tagsnahe Vertiefung der Themen wird grossge-
schrieben. 

 – Allen Führungskräften steht ein breites Angebot an 
Modulen zu Verfügung, bei denen spezifische und 
für die Zukunft relevante Führungsthemen vertieft 
und in den Führungsalltag transferiert werden. 

 – Neue und erfahrene Führungskräfte können sich un-
kompliziert in herausfordernden Situationen mit 
einem Coaching begleiten lassen. 
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Ihre Anlaufstellen

Ombudsstelle und Whistleblowing-Meldestelle 

Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz (FADS) 

Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und 

Mann 

Ombudsstelle und Whistleblowing-Meldestelle
 – Sie fühlen sich missverstanden oder unkorrekt be-

handelt?
 – Sie möchten wissen, wie es um Ihre Rechte steht?
 – Sie wollen einen Beitrag zur Verhinderung bzw. Auf-

deckung von Regelverstössen leisten?

Die Ombudsfrau der Stadt Bern und ihr Team stehen 
den Mitarbeitenden der Stadt bei Fragen, Problemen 
und Konflikten im Zusammenhang mit ihrem Dienst-
verhältnis zur unabhängigen Beratung oder Vermitt-
lung zur Verfügung, neutral, vertraulich und kosten-
los. Vermittlungsgespräche mit der verantwortlichen 
Dienststelle oder mit der vorgesetzten Person finden 
nur mit der Zustimmung der Mitarbeitenden statt.
Mitarbeitende der Stadt Bern sind berechtigt, Miss-
stände innerhalb der Verwaltung bei der Ombuds-
stelle zu melden (sog. Whistleblowing). So können 
Verstösse gegen rechtliche Bestimmungen oder 
andere Unregelmässigkeiten wie unethisches Verhal-
ten gemeldet werden. Die Ombudsfrau behandelt die 
eingegangenen Meldungen vertraulich und in einer 
Weise, dass keine Rückschlüsse auf die meldende 
Person gezogen werden können. Meldende Personen 
sind gemäss Art. 56 Abs. 7 des Personalreglements 
(PRB) vor Nachteilen geschützt.

Missstände sind in erster Linie der vorgesetzten Per-
son zu melden. Ist dieses Vorgehen nicht möglich 
oder mit grossen Unsicherheiten verbunden, kann die 
Meldestelle aufgesucht werden. Dies ist beispiels-
weise angezeigt, wenn
 – die vorgesetzte Person möglicherweise involviert 

ist; 
 – die Verdächtigungen nicht erhärtet sind; 
 – die meldende Person einen Vertrauensverlust zu 

befürchten hat; 
 – der Fall zwar gemeldet wurde, sich aber nichts ver-

ändert hat. 
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Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und 
Mann
ist Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen und Anlie-
gen zum Thema Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sowie von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
trans, intergeschlechtlichen und weiteren queeren 
Menschen (LGBTIQ).

Setzt sich ein für mehr Gleichstellung im Erwerbs-
leben, bei der Berufswahl, in der Bildung und bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Angehöri-
genpflege. Sie fördert die Sichtbarkeit von LGBTIQ-
Menschen und deren Lebensweisen. Sie koordiniert 
die städtische Gleichstellungspolitik, leistet Sensibi-
lisierungsarbeit, ist Auskunftsstelle und lanciert eige-
ne Projekte. Die Fachstelle unterstützt Fach- und 
Führungspersonen bei der Initiierung oder Umset-
zung von Gleichstellungsmassnahmen. Mitarbeiten-
de, die am Arbeitsplatz aufgrund ihres Geschlechts, 
ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orien-
tierung Diskriminierungen erfahren, erhalten Bera-
tung (z.B. bei Lohnungleichheit, Diskriminierungen 
rund um Schwangerschaft/Elternschaft, Mobbing 
oder sexueller Belästigung).

Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz (FADS)
Die FADS berät und unterstützt Behörden der Stadt-
verwaltung und ihre Mitarbeitenden in allen Belangen 
des Datenschutzes. Sie steht auch Privatpersonen 
für sämtliche Fragen und Anliegen in Bezug auf 
Datenbearbeitungen durch städtische Behörden zur 
Verfügung. Personendaten werden durch das Gesetz 
vor missbräuchlicher Bearbeitung geschützt. Es ist 
Auftrag der FADS, die Rechtmässigkeit der städti-
schen Datenbearbeitung zu kontrollieren. Sie führt 
zudem das Register der Datensammlungen und über-
prüft Applikationen der elektronischen Datenbearbei-
tung. 

Mitarbeitende, welche Fragen in Zusammenhang mit 
Personendatenbearbeitungen haben oder eine miss-
bräuchliche Bearbeitung ihrer Daten vermuten, erhal-
ten von der FADS Beratung. Als von der Stadt- 
verwaltung unabhängige Stelle ist die FADS aus- 
schliesslich der Verfassung und dem Gesetz  
verpflichtet. Dadurch kann sie eine unabhängige und 
vertrauliche Behandlung der bei ihr eingehenden 
Anfragen und Gesuche zusichern. 
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Ergänzende Angebote

KITA-Plätze

Stadtbeitrag an ÖV-Abonnemente

Stadtbeitrag an velofahrende Mitarbeitende

Fitness-Abonnemente

Kindertagesstätten
Informationen zu den Kindertagesstätten der Stadt 
Bern finden Sie hier: www.bern.ch/themen/kinder-
jugendliche-und-familie/kinderbetreuung/kitas-stadt-
bern 

Stadtbeitrag an ÖV-Abonnemente
Die Stadt vergütet allen Mitarbeitenden, die unbefris-
tet oder mindestens ein Jahr angestellt sind, einen 
Beitrag von 240 Franken beim persönlichen Erwerb 
eines Libero-Jahresabonnements, eines Jahres-Stre-
ckenabonnements oder eines Jahres-oder Mehrmo-
nats-Generalabonnements. Diese Regelung gilt unab-
hängig vom Beschäftigungsgrad. Der Beitrag kann 
mittels Spesenformular und einer Kopie des Kauf-
belegs sowie des Abonnements geltend gemacht 
werden.

Stadtbeitrag an velofahrende Mitarbeitende 
Mitarbeitende der Stadt Bern, die mehrheitlich ihr 
Velo oder Elektrofahrrad für ihren Arbeitsweg benut-
zen, erhalten ungeachtet ihres Beschäftigungsgrads 
einen Beitrag von Fr. 120.00 pro Jahr. Dieser kann 
nicht mit dem Beitrag an Abonnemente des öffentli-
chen Verkehrs kumuliert werden.

https://www.bern.ch/themen/kinder-jugendliche-und-familie/kinderbetreuung/kitas-stadt-bern
https://www.bern.ch/themen/kinder-jugendliche-und-familie/kinderbetreuung/kitas-stadt-bern
https://www.bern.ch/themen/kinder-jugendliche-und-familie/kinderbetreuung/kitas-stadt-bern
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Fitness-Abonnemente 
Die Stadt Bern kann ihren Mitarbeitenden in verschie-
denen Fitnesscentern Vergünstigungen anbieten.
Informationen zu den vergünstigten Fitness-Abonne-
menten sowie zu weiteren Vergünstigungen finden 
Sie hier: www.bern.ch/dabei-sein.
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Die Selbstverständlichkeiten
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich für Ihre Auf-
gabe einsetzen und diese rechtmässig, sorgfältig, 
wirtschaftlich, ökologisch und engagiert erfüllen. 
Dienstleistungsorientierung gegenüber Bürgerinnen 
und Bürgern ist uns wichtig. Als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung unterstehen Sie 
dem Weisungsrecht Ihrer Vorgesetzten. In der tägli-
chen Zusammenarbeit ist die Stadt auf die Koopera-
tionsbereitschaft des gesamten Personals angewie-
sen. Mobbing, sexuelle Belästigung und andere 
Diskriminierungen werden nicht geduldet und haben 
Konsequenzen für die fehlbaren Personen.

Einige Besonderheiten 
Rauchverbot
Alle öffentlichen Räume der Stadtverwaltung sind 
rauchfrei.

Alkohol- und Drogenverbot
Der Konsum von Alkohol und sonstigen Suchtmitteln 
ist während der Arbeitszeit untersagt. In Funktionen 
mit hohen sicherheitsdienstlichen Anforderungen 
gelten strengere Regelungen. Bei den übrigen Funk-
tionen darf der Konsum von Suchtmitteln in der Frei-
zeit weder die Leistungsfähigkeit während der Arbeit 
einschränken noch die Vertrauenswürdigkeit hinsicht-
lich der dienstlichen Tätigkeit (Vorbildfunktion und 
Ansehen der Stadt) beeinträchtigen.

Geschenkannahmeverbot
Im Zusammenhang mit Ihrer dienstlichen Stellung 
dürfen Sie keine Geschenke oder andere Vorteile 
annehmen, ausser diese sind geringfügig oder sozial 
üblich. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Vor-
gesetzten.

Nebenbeschäftigung und öffentliches Amt 
Nebenbeschäftigungen und öffentliche Ämter, die 
sich mit der dienstlichen Stellung nicht vertragen 
oder die Ausübung der Dienstpflicht beeinträchtigen 

Erwartungen Ihrer Arbeitgeberin

Selbstverständlichkeiten und 

Besonderheiten
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können, sind nicht zulässig. Klären Sie die Möglich-
keit einer Bewilligung mit Ihrer vorgesetzten Person. 

Geheimhaltungspflicht
Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über 
dienstliche Angelegenheiten, die ihrer Natur nach 
oder gemäss besonderer Vorschrift geheimzuhalten 
sind. Dies gilt auch nach Ihrem Austritt aus dem städ-
tischen Dienst.

Umgang mit elektronischen Hilfsmitteln
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung sind Sie für Ihre eigenen Zugriffe auf IT-Mittel, 
Anwendungen und Daten verantwortlich. Fremde 
Benutzernamen oder Manipulationen an der Hard- 
und Software sind verboten. Die städtische IT-Infra-
struktur ist für den geschäftlichen Gebrauch 
bestimmt. Weitere Informationen finden Sie im Intra-
net unter «Digitales + IT» das wichtigste zusammen-
gefasst.



38

 
 
 
 

Personalverbände

Personalverband der Stadt Bern
Der Personalverband der Stadt Bern (PVSB) ist ein 
Verein von aktiven und pensionierten Angestellten 
der Stadt Bern. Er bezweckt die Förderung der beruf-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen 
Interessen des Personals der Stadtverwaltung und 
der Institutionen, die besonders eng mit der Stadt-
verwaltung verbunden sind. Er ist konfessionell neu-
tral und parteipolitisch unabhängig. Der Verband 
besteht seit 1909 und zählt rund 600 Mitglieder aus 
allen Funktionen und Stufen der Stadtverwaltung. Er 
versteht sich nicht als Gewerkschaft, verfolgt jedoch 
teilweise ähnliche Ziele. Er ist – gesetzlich verankert 
– Verhandlungspartner der Stadtregierung (Gemein-
derat) in allen Fragen, welche das Personal betreffen, 
so auch bei der Ausarbeitung und Anwendung von 
Gesamtarbeitsverträgen. Ausführendes Organ des 
Verbands ist der Vorstand. Den Kontakt zwischen ihm 
und den Mitgliedern stellen eine Reihe von Vertrau-
ensleuten sicher. Vorstand und Vertrauensleute arbei-
ten ehrenamtlich, deshalb ist der Mitgliederbeitrag 
sehr bescheiden. Seinen Mitgliedern bietet der Per-
sonalverband attraktive Vergünstigungen im Versi-
cherungsbereich. Bei Problemen am Arbeitsplatz hilft 
er durch kostenlose Rechtsauskünfte, durch direkte 
Interventionen und je nach Situation durch Beiträge 
an die Kosten eines Rechtsbeistands. Die Vernetzung 
und Interessensvertretung über die Stadtgrenzen hin-
aus gewährleistet der PVSB durch die Mitgliedschaft 
beim Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz.
Weitere Informationen: www.pvsb.ch. Postadresse: 
Personalverband der Stadt Bern, 3000 Bern.

Die Personalverbände stellen sich vor 
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vpod Region Bern Städte, Gemeinden, Energie 
Der vpod ist die führende Gewerkschaft der öffentlichen 
Angestellten. Alleine in der Stadt Bern hat der vpod über 
1‘000 Mitglieder.
Der vpod ist eine basisnahe Organisation. 26 Betriebs-
gruppen, von der Berufsfeuerwehr über die Entsorgung 
bis zu Stadtgrün, sorgen dafür, dass alle Angestellten 
ihre Anliegen einbringen können. Mit seinem professio-
nellen Sekretariat in der Stadt Bern ist der vpod in der 
Lage, die Interessen der städtischen Angestellten wirk-
sam zu vertreten. Etwa bei der Frage des Pensionie-
rungsalters oder bei Lohnerhöhungen.
Der vpod ist der wichtigste Sozialpartner der Stadt Bern. 
Es gibt keine wesentlichen Änderungen der Anstellungs-
bedingungen der Stadt, ohne dass der vpod mitredet. 
Und der vpod weiss sich zu wehren, wenn die Anliegen 
der Angestellten nicht ernst genommen werden.
Der vpod hat in der ganzen Schweiz über 36‘000 Mit-
glieder. Und als Mitglied des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes mit seinen 400'000 Mitgliedern ist er mit 
anderen wichtigen Gewerkschaften solidarisch verbun-
den.
Der vpod vertritt die Interessen seiner Mitglieder in Ver-
handlungen, im Stadtrat und in Abstimmungskämpfen. 
Konkret setzt sich der vpod ein für:

	■ Gute Anstellungsbedingungen
	■ Höhere Löhne
	■ Kürzere Arbeitszeiten
	■ Mitbestimmung am Arbeitsplatz

Seinen Mitgliedern bietet der vpod vollen beruflichen 
Rechtsschutz und Rechtsberatung in privaten Fragen 
und viele andere Dienstleistungen und Vergünstigungen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.vpod-bern-
stadt.ch.
Adresse: vpod-Sekretariat, Eigerplatz 2, 3007 Bern.
031 992 18 88. sekretariat@vpod-bernstadt.ch
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Anhang

Verzeichnis der Abkürzungen
Direktionen

PRD  = Präsidialdirektion
 
SUE = Direktion für Sicherheit,
  Umwelt und Energie

BSS = Direktion für Bildung,
  Soziales und Sport

TVS = Direktion für Tiefbau,
  Verkehr und Stadtgrün

FPI  = Direktion für Finanzen,
  Personal und Informatik

Räte

SR = Stadtrat 

SRB = Stadtratsbeschluss 

GR = Gemeinderat

GRB = Gemeinderatsbeschluss

Kontaktadressen 
Direktionspersonaldienste

Präsidialdirektion  
Junkerngasse 47, 3011 Bern 
031 321 60 26 
direktionspersonaldienst.prd@bern.ch

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie  
Predigergasse 12, Postfach, 3001 Bern 
031 321 50 29  
direktionspersonaldienst.sue@bern.ch

Direktion für Bildung, Soziales und Sport  
Predigergasse 5, 3011 Bern 
031 321 63 10 
personaldienst.bss@bern.ch

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün  
Bundesgasse 38, Postfach, 3001 Bern 
031 321 64 56/57 
direktionspersonaldienst.tvs@bern.ch

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 
Bundesgasse 33, 3011 Bern 
031 321 73 01 
direktionspersonaldienst.fpi@bern.ch

Personalvorsorgekasse
Laupenstrasse 10, Postfach 2822, 3011 Bern 
031 321 66 99 
personalvorsorgekasse@bern.ch

Personalberatung
Schwarztorstrasse 23, 3011 Bern
031 321 75 80  
roger.rechsteiner@bern.ch

Fachstelle für die Gleichstellung  
von Frau und Mann
Junkerngasse 47, Postfach, 3000 Bern 8 
031 321 62 99 
gleichstellung@bern.ch 

Ombudsstelle der Stadt Bern 
Effingerstrasse 4, 3011 Bern  
031 312 09 09 
ombudsstelle@bern.ch

Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz (FADS) 
Effingerstrasse 4
3011 Bern
031 312 09 12
datenschutz@bern.ch



Impressum

Herausgeberin:
Stadt Bern
Personalamt

Druck und Realisation:
Logistik Bern

Fotos:
Titelseite - S. 21 mediaparx.ch
S. 23 - 35 Micha Riechsteiner




	Präsidialdirektion (PRD)
	ihre fünf Direktionen
	Die Stadtverwaltung und
	Organigramm der Stadt Bern
	Staatskunde
	Streiflichter auf die 
Verwaltungsgeschichte 
der Stadt Bern
	Bern in Kürze
	Umwelt und Energie (SUE)
	Direktion für Sicherheit 
	Soziales und Sport (BSS)
	Direktion für Bildung 
	Verkehr und Stadtgrün (TVS)
	Direktion für Tiefbau 
	Personal und Informatik (FPI)
	Direktion für Finanzen
	Anhang
	Personalverbände
	Erwartungen Ihrer Arbeitgeberin
	Ergänzende Angebote
	Fachstellen
	Berufliche Weiterentwicklung
	Personalvorsorgekasse
	Ihre Arbeits- und Freizeit
	Ihr persönliches Dienstverhältnis
	Sie und Ihre Arbeitgeberin

